


VERTRAGSINHALT UND RECHTSNATUR 
DER ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑΙ 

A. Der Inhalt der Lehrverträge gräko-ägyptischer Papyri (συγ-
γραφαί SiSασκαλικαί)1 offenbart sich im wesentliehen2 aus den Ver-
pflichtungen, welche die Vertragsparteien (Meister und Gewalt-
haber des Lehrlings) auf sich nehmen, und aus der Rechtsstellung, 
welche die Parteien dem Lehrling einräumen. 

I. Bei den Verpflichtungen der Parteien haben wir zu unter-
scheiden: Verpflichtungen, die ausschliesslich den Meister und aus-

1 Quellen: 
Vertragsurkunden: BGU IV 1124 (18 v. Chr.); BGU IV 1125 (13 v. Chr.); 

P. Mich. V 346a (13 n. Chr.); P. Oxy. II 332 (36 n. Chr.); P. Mich. II 
121 recto II, 8 (42 n. Chr.); P. Fouad I 37 (48 n. Chr.); P. Oslo. III 141 
(50 n. Chr.); PSI 1132 (61 η. Chr.); P. Oxy. II 275 (66 n. Chr.); P. Teht. 
II 442 (113 n. Chr.); P. Tebt. II 385 (117 n. Chr.); P. Ross. Georg. II 18 
(140 n. Chr.); St. Pal. X X I I 40 (150 n. Chr.); P. Oxy. IV 724 (155 n. Chr.); 
P. Vars. SN 7 (170 n. Chr.); P. Oxy. IV 725 (183 n. Chr.); P. Grenf. II 
59 (189 n. Chr.); P. Oxy. X I V 1647 (Ende 2. Jahrh. n. Chr.); BGU IV 
1021 (3. Jahrh.); PSI 241 (3. Jahrh.); P. Aberd. (4/5. Jahrh.); P. Lond. 
V 1706 (6. Jahrh.). 

Registeranmeldungen: P. Mich. III 170 (49 n. Chr.); P. Mich. III 171 (58 
n. Chr.); P. Mich. III 172 (62 n. Chr.); PSI 871 (66 η. Chr.). 

Notariatsauszüge: P. Mich. II 121, verso XI , 13 (42 η. Chr.); P. Mich. II 
121, verso XII , 6 (42 η. Chr.); P. Mich. II 123, recto II, 34 (45 n. Chr.); 
P. Mich. II 123, recto III, 9 (46 n. Chr.); P. Mich. II 128, III, 20 (46/47 
n. Chr.). 

Literatur: A. Berger , Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden; A. Zam-
bon, Διδασκαλικαί (Aegyptus X V , (1935) S. 3 ff.) und Nachtrag Ancora 
sulle διδσακαλικαί (Aegyptus X I X (1939) S. 100 ff.); 
R. T a u b e n s c h l a g , Latv2 S. 293 und 377, Note 8; 
M. San N i c o l ô , Der neubabylonische Lehrvertrag in rechtsvergleichen-
der Betrachtung (Sitzungsber. d. Bayr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl., 3 
(1950). 

2 Zum weiteren Inhalt der διδασκαλικαί gehören Angaben über die Vertrags-
parteien, die Vertragserrichtung sowie Abreden über Beginn, Dauer und Auf-
lösung des Lehrverhältnisses. 
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schliesslich, den Gewalthaber des Lehrlings treffen (1), Verpflich-
tungen, die sowohl vom Meister wie auch vom Gewalthaber über-
nommen werden können (2) und -schliesslich Verbindlichkeiten, die 
sich für den Meister oder den Gewalthaber aus etwaiger Verletzung 
von Vertragsbestimmungen ergeben sollen (3). 

1. Die Urkunden stellen als die vornehmste Pflicht des Mei-
sters heraus, den ihm zur Ausbildung überantworteten Lehrling in 
seinem Handwerkszweig zu unterweisen. Ihm ist ja der Lehrling 
nicht schlechthin, sondern zu einem bestimmten Zweck übergeben: 
ώστε μαθεΐν3, ώστε διδαχθηναι4, προς μάθησιν®, έγδιδάξαι την τέχνην® — 
um nur die häufigsten Formeln, mit denen diese Zweckbestimmung 
zum Ausdruck gebracht wird, zu zitieren. Die Unterweisung hat 
in dem vertraglich bezeichneten Fach (τέχνη) zu erfolgen. 

In einigen Urkunden wird die Ausbildungspflicht des Meisters 
näher umrissen. Danach hatte er das Handwerk ganz zu lehren, 
d.h. er musste den Lehrling in allen im Lehrfach üblicherweise 
vorkommenden Arbeiten unterweisen7. Der Meister soll mit Fer-
tigkeiten und Erfahrungen, über die er verfügt, nicht hintanhalten, 
sondern das Ausbildungsfach so lehren, wie er es selbst beherrscht: 
ώς καί αύτός έπίσταται8. In einem Fall jedoch (P. Oxy. IV 724) wird 
nicht auf die Kenntnisse des Meisters, sondern auf die seines Sohnes 
abgestellt: προς μάθησιν σημείων, ών έπίσταται ό υιός σου. Ganz all-
gemein aber gilt, dass der Meister die Ausbildung sorgfältig (ακριβώς) 
vorzunehmen hat9, mit dem Ziel, den Lehrling so weit zu fördern, 
dass er am Ende der Lehrzeit10 als έπιστάμενος oder δεδιδαγμένος 
angesprochen werden kann11. Zwei Urkunden berichten, dass durch 
eine Prüfung festzustellen war, ob das Ausbildungsziel erreicht 

8 P. Mich. III 172,9; PSI X 1132,9 u.a. 
4 P. Oslo. III 141,3. 
5 P. Oxy. X I V 1647. 
6 P. Fouad I 37; vgl. insbesondere die Erläuterung zu P. Fouad I 37 von 

J. Scherer , S. 94. 
' P. Fouad I 37; vgl. P. Oslo. III 141 und P. Tebt. II 385. 
8 P. Fouad I 37,2; P. Tebt. II 385,11; P. Mich. V 346 a, 3 — Ob diese For-

meln, die zweifellos ein subjektives Moment in die Vertragsverpflichtungen 
hineintragen, den Gedanken einer Haftungsminderung im Sinn etwa der dili-
gentia quam in suis anklingen lassen, erscheint sehr fraglich. 

» P. Lond. V 1706. 
10 ζ. Β. P. Oslo. III 141. 
11 P. Tebt. II 385,23; St. Pal. X X I I , 40, 21. 
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wurde. Die Prüfung sollte durch drei erfahrene Männer (τριών 
ανδρών γνωριμών12 oder επί ομοτέχνων τριών13) abgenommen wer-
den. 

In drei Verträgen14 sind Bestimmungen über den Urlaub des 
Lehrlings niedergelegt. 20 Tage im Jahre erhält der Lehrling in 
P. Oxy. I V 72515, 18 Tage im Jahre in P. Oxy. X I V 16471" und 
drei freie Tage erhält er pro Monat in P. Fouad I 3717. Aus der Tat-
sache, dass in den meisten Verträgen Urlaubsbestimmungen fehlen, 
kann nicht geschlossen werden, dass der Lehrling grundsätzlich 
alle Tage im Jahr zu arbeiten hatte und ihm keine Ruhetage zuge-
standen wurden18. Weit wahrscheinlicher ist es, dass die Feiertage 
des Meisters auch für den Lehrling Ruhetage waren, es sei denn, 
dass besondere vertragliche Vereinbarungen über die Freizeit ge-
troffen wurden19. Die Annahme von A. Z a m b o n , dass sich aus-
drückliche Urlaubsvereinbarungen nur in Verträgen mit langer 
Lehrzeit fänden20, dürfte nicht zutreffend sein — wie aus dem 
Beispiel P. Fouad I 37 (2 Jahre Lehrzeit ) erhellt. — Der dem Lehr-
ling gewährte Urlaub war ein bezahlter Urlaub (P. Oxy. I V 725, 37: 
Ούδενος έκκρουομένου τών μισθών τούτων αφ' ου χρόνου εάν χορηγηθτ] 
μισθός); der Arbeitsausfall durfte auf den Lohn nicht angerechnet 
werden — eine Regelung, die vom sozialgeschichtlichen Standpunkt 
aus Beachtung verdient. 

Mit der Übergabe des Lehrlings an den Meister verpflichtet 
sich der Gewalthaber, den Lehrling auf die Dauer der vereinbarten 
Lehrzeit zur Leistung von Diensten, die sich im Rahmen der Lehr-

12 BGU 1125,10. Vgl. H. K u p i s z e w s k i , JJP VI (1952) S. 268. 
13 P. Fouad I 37,8 — mit abweichender Auffassung von J. Scherer ; vgl. 

auch bezüglich der Prüfungsfrage: P. Aberd. 59 frg. III, 3. 
14 P. Oxy. IV 724, den A. Z a m b o n bei der Erörterung der Urlaubsfrage 

zitiert, scheint mir hier fehl am Platze, selbst wenn auch Grenfe l l und Hunt 
dieser selben Auffassung sind in der Fussnote 6 zu P. Oxy. IV 724. Sie ergänzen: 
χωρίς έορτικών sc. ήμερων und übertragen: not including feast-days. Aber έορτικά 
hat hier wohl die Bedeutung von Festtagsgeschenken. So auch Pre is igke , Wort. 
b. I, S. 524, und M. D a v i d und B. A. van Gron ingen , Papyrological Primer, 
48,6: "Presents on festive days". 

15 P. Fouad I 37,5. 
l e P. Oxy. X I V 1647,39. 
" P. Oxy. IV 725,36. 
18 vgl. A. Z a m b o n , a.a.O., S. 62. 
19 vgl. S. E i t r e m in Erläuterung zu P. Oslo. I l l 141, S. 241. 
20 A. Z a m b o n , a.a.O., S. 63. 
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lingsausbildung bewegen, beim Meister zu belassen21. Ergibt sich 
diese Verpflichtung schon allgemein aus der Vereinbarung über die 
Dauer der Lehrzeit, so drücken die Urkunden sie noch besonders 
in negativer Form aus, indem sie es dem Gewalthaber verbieten, 
den Lehrling während der Ausbildungszeit vom Lehrplatz wegzu-
ziehen22. In einigen Urkunden —• es handelt sich dabei um Ver-
träge, durch welche die Sorge für Verpflegung und Bekleidung des 
Lehrlings ausdrücklich dem Gewalthaber auferlegt war — ist noch 
eigens bestimmt, wie lang der Lehrling dem Meister täglich zur Ver-
fügung zu stehen hatte23. 

2. Zu den Verpflichtungen, die vom Meister oder auch vom Ge-
walthaber übernommen werden können, also je nach Vereinbarung 
den einen oder den anderen Vertragspartner treffen, gehören die 
Entrichtung eines Entgelts, die Gewährung von Verpflegung und 
Bekleidung und die Zahlung von Steuern. 

Sowohl die Ausbildungstätigkeit des Meisters wie auch die 
Arbeit des Lehrlings im Lehrverhältnis können Leistungen dar-
stellen, die eine Entlohnung erwarten lassen. Entscheidend dafür, 
ob der Gewalthaber oder der Meister die Verpflichtung zur Lohn-
zahlung übernahm, war wohl die Überlegung, ob der Wert der Aus-
bildung oder der Wert der Arbeitsleistung höher zu veranschlagen 
war. Überstieg der Wert der Ausbildung — einschliesslich sonstiger 
Leistungen des Meisters, wie etwa Gewährung von Verpflegung 
und Bekleidung — den Wert der Arbeitsleistung des Lehrlings, so 
hatte der Gewalthaber an den Meister einen μισθός zu zahlen; blieb 
jedoch der Wert der Ausbildung hinter dem Wert der Tätigkeit des 
Lehrlings zurück, so musste der Meister die Verpflichtung zu einer 
Lohnzahlung in entsprechender Höhe auf sich nehmen. 

In den meisten Verträgen ist die Zahlung eines Entgelts durch 
den Meister an den Gewalthaber vereinbart. Der umgekehrte Fall, 

21 Mit der Frage der Hausgemeinschaft steht diese Verpflichtung in kei-
nem Zusammenhang. — Ist — wie die herrschende Lehre annimmt — die διδασ-
καλική als Konsensualvertrag aufzufassen, so ergäbe sich als Haupt Verpflich-
tung: Zuführung des Lehrlings durch den Gewalthaber in das Lehrverhältnis 
und Belassung des Lehrlings auf die Dauer des Lehrlings beim Meister. 

22 BGU IV 1125,9:.. ούκ αποσπάσω άπό σοϋ έντός του χρόνου. P. Oxy. II 275, 
21 ff.: .. ούκ έξόντος ..., άποσπάν τδν παΐδα. P. Oxy. IV 724,12; P. Oxy. IV 725,16; 
P. Grenf. II 59,15 ff. 

23 P. Oxy. IV 725,10 ff. : καΐ παρέξει αύτδν .... καθ' έκάστην ήμέραν από άνα-
τολης ήλίον μεχρίθύσεως. P. Oxy. X I V 1647,18 ff. ; BGU IV 1021, 10 ff. 
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dass nämlich der Gewalthaber dem Meister für dessen Ausbildungs-
tätigkeit einen Lohn zahlte, ist demgegenüber selten. Das bedeu-
tet also, dass man in der Regel die mit der Ausbildung verbundene 
Arbeitsleistung des Lehrlings für wertvoller erachtete als die vom 
Meister erteilte Unterweisung. Dies traf z.B. dann zu, wenn der 
Meister das Weberhandwerk zu lehren hatte. In diesem Fall zieht 
der Meister aus der Arbeit des Lehrlings Nutzen für sich selbst, 
der desto grösser ist, je weiter die Ausbildung des Lehrlings fort-
geschritten ist. Es ist daher nur folgerichtig, wenn der Meister bei 
kurzer Lehrzeit keine Vergütung zahlt24 oder nur eine geringe Ver-
gütung entrichtet25, bei längerer Vertragsdauer aber einen μισθός 
gewährt26, der sich zudem jährlich steigern kann27. Ein sehr an-
schauliches Beispiel dafür bietet P. Oxy. I V 725. Es ist dort eine 
fünfjährige Lehrzeit vereinbart und über die Zahlung eines Ent-
gelts folgendes bestimmt (Z. 16 ff.): κ ai τα μεν πρώτα έτη δύο και 
μήνας έπτά τοϋ τρίτου ένιαυτοΰ ούδέν δώσει υπέρ μισθού του παιδδς 
ό Ήρακλας, τοις δέ λοιποί ς μησί πέντε τοϋ αύτοϋ τρίτου ένιαυτοϋ χορη-
γήσει ό Ήρακλάς υπέρ μισθών τοϋ αύτοϋ μαθητοϋ κατά μήνας δραχμάς 
δεκαδύο και τώ τετάρτω ένιαυτώ ομοίως κατά μήνας υπέρ μισθών δραχ-
μάς δεκάεξ και τώ πέμπτω ένιαυτώ ομοίως κατά μήνας δράχμας έικο-
σι τέσσαρας. Die ersten 2 Jahre und 7 Monate der Lehrzeit braucht 
also der Meister keinen Lohn zu zahlen, für die restlichen 5 Monate 
des 3. Lehrjahres soll das Entgelt pro Monat 12 Drachmen, für das 
4. Lehrjahr pro Monat 16 Drachmen und für das 5. Lehrjahr pro 
Monat 24 Drachmen betragen. Es wird aus dieser Lohnvereinba-
rung deutlich, dass der Lehrling für den Meister in den ersten Jahren 
keinen wirtschaftlichen Nutzen einbringt, dass er aber mit fort-
schreitender Ausbildung eine immer nützlichere Kraft für den 
Meister wird. 

Die nicht unbeträchtlichen Unterschiede in der Höhe des ge-

21 vgl. P. Oxy. II 275 (Lehrzeit: 1 Jahr); St. Pal. X X I I 40 (Lehrzeit: 14 Mo-
nate). 

" Vgl. PSI III 241 (Lehrzeit: 12 Monate). Es ist zweifelhaft, ob PSI III 241 
eine unbedingt geeignete Belegstelle darstellt, denn der Wert des Geldes hatte 
sich im 3. Jahrh. sehr verringert. Vgl. E. Visser , Jaarbericht Nr. 10 van het 
voraziatischegyptisch Genootschap, ex Oriente lux, 10 (1945—48), S. 253, wo hin-
sichtlich eines Darlehens gesagt wird, dass es sich um Beträge handelt, die ,,be-
paald op inflatie wijzen". 

28 P. Mich. II 121, recto II 8; P. Fouad I 37. 
" Weitere Beispiele: P. Tebt. II 385; P. Oxy. X I V 1647; P. Vars. SN 7. 
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zahlten 'Entgelts bei verschiedenen Verträgen28 lassen sich aas 
der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit des Lehrlings und der 
uneinheitlichen Vertragsdauer erklären. In der Regel war die Ver-
gütung monatlich (postnumerando) zu zahlen29. Es ist aber auch 
bezeugt, dass ein Pauschalbetrag als Entgelt vereinbart wurde. In 
P. Tebt. II 385 ist festgelegt, dass der Gewalthaber als Gesamtent-
gelt für die Arbeit seines Sohnes währen d der Dauer seiner zwei-
jährigen Lehrzeit die Summe von 46 Drachmen erhalten soll, zahl-
bar in 3 Raten, von denen die erste in Höhe von 14 Drachmen be-
reits bei Vertragsschluss gezahlt ist, während die zweite in Höhe 
von 12 Drachmen im Monat Sebastos des laufenden Jahres und die 
dritte Rate in Höhe von 20 Drachmen im Monat Sebastos des näch-
sten Jahres fällig sein sollte. Endlich ist uns in einem Vertrag be-
richtet, dass der Gewalthaber mit der Vergütung von 40 Drachmen 
bereits abgefunden ist. Hier handelt es sich möglicherweise darum, 
dass ein dem Gewalthaber gewährtes Darlehen mit dem Lohnan-
spruch verrechnet wurde30. Für die Annahme, dass diesem Vertrag 
eine ποίραμονή zu Grunde liege, geben jedoch die Vertragsbestim-
mungen keine ausreichenden Anhaltspunkte. 

Dass der Gewalthaber dem Meister für dessen Ausbildungstä-
tigkeit Entgelt zu leisten hatte, traf in den Fällen der Unterwei-
sung in der Flötenbegleitung oder in der Kurzschrift zu; hier konnte 
der Meister aus der Tätigkeit des Lehrlings keinen wirtschaftlichen 
Vorteil für sich ziehen. Wahrscheinlich gab es darüber hinaus noch 
andere Lehrfächer, bei denen die Zahlung eines Entgelts durch den 
Gewalthaber an den Meister für die Ausbildung üblich war, doch 
sind dafür im Augenblick keine quellenmässigen Relege vorhanden. 
Die Urkunde Lond. V 1706, in der von einer Entgeltzahlung durch 
den Gewalthaber berichtet wird, lässt leider den Ausbildungszweig 
des Lehrlings nicht erkennen. 

Für den Unterhalt des Lehrlings hatte — wie aus einer Reihe 
von Verträgen hervorgeht — der Gewalthaber des in die Lehre ge-
gebenen Sohnes oder Sklaven selbst zu sorgen. Es finden sich aber 
auch Vereinbarungen, denen zufolge der Meister dem Lehrling 
Verpflegung und Rekleidung in Natur gewährt: τρεφομένης και ίμα-
τιζομένης άπό τοϋ...31. Davon zu unterscheiden sind die Fälle, in 

88 P. Fouad I 37 : 4 Drachm./Monat; P. Oxy. X I V 1647 : 20 Drachm./Monat. 
29 Vgl. P. Fouad I 37, P. Oxy. IV 725 und P. Oxy. X I V 1647. 
30 P. Mich. II 121, recto II 8. 
» Vgl. P. Mich. II 121, recto II 8; St. Pal. X X I I 40; P. Mich. V 346 a. 
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denen der Gewalthaber für den Unterhalt des Lehrlings sorgt, der 
Meister aber dem Gewalthaber Ersatz für diese Aufwendungen in 
Geld leistet32. So zahlt der Meister in P. Oxy. II 275, 19 ff. dem 
Vater des Lehrlings Τρύφων εις λόγον διατροφής κατά μήνα δραχμάς 
πέντε και επί συνκλεισμω τοΰ δλου χρόνου εις λόγον ιματισμού δραχ-
μάς δεκαδύο. Daneben finden sich auch Yariierungen dahingehend, 
dass der Meister den Lehrling kleidet, für die Verpflegung durch 
den Gewalthaber aber diesem Geldersatz leistet33, oder dass der 
Meister lediglich für die Bekleidung sorgt34. 

Wo der Meister dem Lehrling Verpflegung und Bekleidung in 
Natur gewährte, liegt es nahe anzunehmen, dass der Lehrling auch 
mit in die Hausgemeinschaft des Meisters aufgenommen wurde. 
Leider finden sich in den Urkunden keine unmittelbaren Aussagen 
zu der Frage, ob der Lehrling Anschluss an die Familie des Meisters 
fand: wohl aber lässt die Formel: ού γινόμενος άπόκοιτος ούδ' άφήμε-
ρος άπο του Θ. οικίας...35 den Schluss zu, dass der Lehrling in die-

32 P. Oxy. II 275. 
33 P. Tebt. II 385. 
34 P. Oxy. IV 725; dagegen scheint P. Oxy. II 322 den umgekehrten Fall 

zu bringen, nämlich dass der Meister nur die Verpflegungskosten trägt. Die Ur-
kunde ist jedoch sehr fragmentarisch. 

35 A. Z a m b o n , a.a.O., S. 54 f. sagt zu St. Pal. X X I I 40,16 ff.: (οΰ γεινομέ-
νης αύτής προς ούδέν ακουσίου άπό της τοϋ ... δνευ δέ της έαυτοϋ γνώμης). „Es ist klar, 
dass diese Klausel im ganzen sehr verwandt erscheint mit den Klauseln, die re-
gelmässig in den Verträgen über παραμονή enthalten sind, z.B. P. Tebt. II 384: 
οΰ γεινόμενος άπόκοιτον ούδ1 άφήμερον άπο της Ιϊασώνιος οικίας. Die Ausdeutung 
wäre daher: „Sie darf keinesfalls sich vom Haus des Meisters entfernen ohne 
seine Genehmigung". Die Schwierigkeit besteht in dem Ausdruck άκού6ιος, über 
den man in anderen Papyri nichts findet und der auch im Wörterbuch von Prei-
sigke fehlt. Die allgemeine Bedeutung von ακούσιος = invitus hat an dieser Stelle 
keinen Sinn, ακούσιος müsste ersetzt werden durch άπόκοιτος, in diesem Fall ver-
blieben keine Zweifel hinsichtlich der Verpflichtung des Lehrlings, ständig beim 
Meister zu verbleiben". 

S. E i t rem, Herausgeberbemerkungen zu P. Oslo. III 141, S. 214 hält die 
Lesung von A. Z a m b o n für wahrscheinlich. 

Auch nach unserem Dafürhalten ist der Sinn der angeführten Stelle das Ver-
bot für den Lehrling, den Lehrplatz ohne Einwilligung des Meisters zu verlassen. 
Das Wort ακούσιος gibt dann freilich keinen Sinn. Wir möchten es aber nicht 
durch άπόκοιτος ersetzen, sondern dafür εκούσιος vorschlagen, also anstelle des „ a " 
des Textes ein , ,ε" setzen. Diese Lesung würde sich mit dem erhaltenen Schrift-
bild der Urkunde sehr viel leichter vereinbaren lassen als die Deutung von A. 
Z a m b o n . Die Übersetzung würde dann lauten: Sie (die Sklavin) darf nicht „von 
sich aus'1 [έ]κ[ουσί]ο[υ]) ohne Zustimmung des Meisters von dessen Haus fern 
bleiben. 
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sem Falle in das Haus des Meisters Aufnahme gefunden hat. Der 
Auffassung, dass der Lehrling im Hause des Meisters zu übernach-
ten gehabt habe, tritt W. L. Westermann 3 6 entschieden entge-
gen; er hält das Verbot, weder bei Tag noch bei Nacht sich vom 
Haus zu entfernen, für ein charakteristisches Merkmal der Para-
moneverträge. Angesichts des Westermann damals zur Verfügung 
stehenden Quellenmaterials mochte diese Hypothese vertretbar 
sein, heute, da P. Oslo. III 141 — ein absolut sicherer Lehrvertrag 
ohne παραμονή-Verbindung, der auch diese Formel enthält — 
bekannt ist, lässt sich die Ansicht Westermanns nicht mehr auf-
rechterhalten. Es ist durch diesen Papyrus erwiesen, dass der Fall 
der Aufnahme des Lehrlings in die Familie des Meisters dem gräko-
ägyptischen Recht der römischen Epoche nicht fremd war und dass 
ferner die Formel: ού γε'.νόμενος άπόκοιτος kein Merkmal für die 
Unterscheidung von Paramone- und Lehrverträgen darstellt37. 
Doch dürfte es andererseits zu weit gehen, in der Hausgemein-
schaft (communione di casa) eine charakteristische Grundlage des 
Lehrlingswesens zu sehen, eine Meinung, die von St. Cugia38 ver-
treten wird. Es mochte vielmehr jeweils von verschiedenen Umstän-
den abhängig sein, ob der Lehrling in das Haus des Meisters auf-
genommen wurde oder nicht. Dabei konnten folgende Gesichts-
punkte eine Rolle spielen: Entfernung des Arbeitsplatzes vom 
Elternhaus des Lehrlings, Vorhandensein einer geeigneten Unter-
bringungsmöglichkeit des Lehrlings beim Meister, Herkommen im 
Betrieb des Meisters, Ansehen des Meisters und seiner Familie 
u.a.m. Mitunter mag auch die Möglichkeit, dass der Meister den 
Lehrling besser für sich ausnutzen konnte, wenn er Tag und Nacht 
bei ihm war, für die Regelung dieser Frage ausschlaggebend ge-
wesen sein. 

Mehrere Verträge enthalten auch Bestimmungen darüber, wel-
che Vertragspartei die für den Lehrling anfallenden Steuern zu 
übernehmen hat. Die hier in Frage kommenden Steuern (τά δημό-
σια) sind eine allgemeine Steuer, nämlich die Kopfsteuer (λαογραφία)39, 

3β W e s t e r m a n n , Apprentice Contracts, S. 130, und The Paramone as General 
Service Contract (JJP 2 (1948), S. 12). 

37 Vgl. dazu vor allem S. E i t r e m in den Erläuterungen zu P. Oslo. III 141. 
98 Profili del tirocinio industriale, S. 36. 
39 W i l c k e n , Grundzüge, S. 58 und. 189; J o u q u e t , Vie municipale, S. 76; 

Ot to , Priester und Tempel im heilenist. Ägypten II, S. 62. 

1 
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und eine Sondersteuer, die Gewerbelizenzsteuer (χειρονάξιον)40. 
Die Kopfsteuer (λαογραφία), in ptolemäischer Zeit41 als σύνταξις 
bezeichnet42, wurde in römischer Zeit nur von Männern im Alter 
zwischen 14 und 60 Jahren erhoben. Die Festsetzung dieser Steuer 
zeigte in den verschiedenen Gauen, mitunter auch innerhalb eines 
Gaues, nicht unbeträchtliche Unterschiede. Auch bei der Veran-
lagung der Gewerbelizenzsteur (χειρονάξιον, in ptolemäischer Zeit 
wohl mit τέλος bezeichnet) finden sich in römischer Zeit Differen-
zierungen, die sicher auf der Verschiedenheit der Gewerbezweige 
basieren. Eine bedeutsame Besonderheit dieser Steuer liegt darin, 
dass sie nicht nur die Inhaber von Gewerbebetrieben belastete, son-
dern sich auch auf alle gewerblich beschäftigten Personen erstreckte, 
im Gegensatz zur Gewerbeertragssteuer, der wohl nur selbständig 
Gewerbetreibende unterworfen waren43. Für Sklavenlehrlinge kam 
die Gewerbesteuer, nicht aber die Kopfsteuer in Betracht. Doch 
gab es vielleicht an deren Stelle eine eigene Sklavensteuer44. 

Regelmässig dürften die auf den Lehrling fallenden Steuern zu 
Lasten seines Gewalthabers gegangen sein45. Die allgemeine Ver-
pflichtung des Gewalthabers, die Steuer für den Lehrling zu ent-
richten, ist noch besonders normiert in P. Oxy. II 332 und P. Oxy. 
II 275. Die gleiche Lage ergibt sich aas dem Vertrag P. Vars. SN 7, 
auch wenn dort Z. 25 nur von den της μαθήσεως τελέσματοί die Rede 
ist. Über die Kopfsteuer des Lehrlings haben die Vertragsparteien 
keine Bestimmung getroffen, diese Steuer fällt dem Gewalthaber 
offenbar sowieso zur Last. Abweichende Regelungen bedurften so-
mit einer besonderen Vereinbarung. Dieser zufolge konnte der 
Meister zur Übernahme der Zahlung sämtlicher Steuern oder auch 
nur einer besonders bezeichneten Steuerart verpflichtet werden. So 
trägt in P. Tebt. II 385, 16 und P. Oxy. X I V 1647, 20 der Meister46 

10 W i l c k e n , Grundzüge, S. 171, 188, 250; Grenfe l l u. H u n t , P. Tebt. II 
287,4 Anm.; W i l c k e n , Archiv V S. 233 und 274. 

41 Aus byzantinischer Zeit sind διδασκαλικού mit steuerlichen Hinweisen nicht 
vorhanden. Diese Epoche bedient sich einer gegenüber den vorangegangenen 
Jahrhunderten völlig veränderten Terminologie. 

12 Vgl. P. Mich. II 121, recto II 8 (42 n. Chr.). 
43 Vgl. dazu Otto , Priester und Tempel I, S. 302. 
44 Vgl. dazu die Herausgeberbemerkungen zu P. Oxy. IV 1647, 20. 
45 z.B. P. Oxy. II 275, 16: υπό τοΰ πατρός Τρύφωνος, πρός δν καΐ είναι τα δημό-

σια πάντα τοΰ παιδός. 
46 Dabei muss die Frage offenbleiben, ob oder inwieweit der Fiskus Verein-

barungen der Vertragspartner üb. d. Steuerentrichtung berücksichtigte. 
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die gesamte Steuerlast des Lehrlings, während er in P. Mich. II 121, 
recto II 8 und wohl auch in St. Pal. X X I I 40, 15 nur die Gewer-
besteuer übernimmt. 

3. Vielfach vereinbaren die Parteien, dass bei Verletzung von 
Vertragsbestimmungen Konventionalstrafen und Schadensersatz zu 
leisten sind. Die Sicherung der Verträge durch Konventionalstra-
fen war in den Papyri von jeher bei allen Vertragsarten sehr ver-
breitet. Dagegen kam der Schadensersatzverpflichtung eine gerin-
gere Bedeutung zu47. Wenngleich beide Rechtsfolgen mehrfache 
Berührungspunkte zeigen, so sind sie doch streng auseinanderzu-
halten. Verfolgt die Verpflichtung zur Leistung von Schadenser-
satz den Zweck, die durch vertragswidriges Verhalten entstandenen 
Nachteile auszugleichen, so ist es der Sinn der Vertragsstrafen, 
auf den Willen zur Vertragstreue Einfluss zu nehmen; die Ver-
tragsstrafen stellen somit in erster Linie ein Sicherungsmittel dar48, 
sie wollen Vertragsverletzungen vorbeugen. Während die Höhe der 
Vertragsstrafen bei Vertragsschluss in einem Pauschalbetrag fest-
gesetzt werden konnte und auch festgesetzt wurde, konnte die 
Höhe des Schadensersatzes nicht im voraus bestimmt werden. Es 
war lediglich möglich, Massstäbe für die Schadensberechnung zu 
vereinbaren49. Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe machte den 
Nachweis der Höhe des tatsächlich entstandenen Schadens ent-
behrlich, die vertraglich festgelegte Summe konnte hier bei Fällig-
keit ohne weiteres gefordert werden. 

Während in einigen Urkunden50 Meister und Gewalthaber in 

47 Mitte is , Grundzüge, S. 77; ds., Reichsrecht und Volksrecht, S. 523 ff.; Ber-
ger, Die Strafklauseln i.d. Papyrusurkunden, S. 29 f. 

48 Weitere Sicherungsmittel sind in vorhandenen Urkunden nicht zu belegen. 
Es muss die Frage offen bleiben, ob ähnlich wie bei Dienstverträgen (P. Oxy. I 
138—610 n. Chr.; P. Lond. V 1660—553 n. Chr.) auch Bekräftigung der Dienst-
verpflichtung durch Eid vorkommen konnte. Die Möglichkeit eines strafrechtli-
chen Schutzes der übernommenen Ausbildungsverpflichtungen erschiene im 
Hinblick auf Rev. L. 47, 1 f. (Übertretung der Vorschriften über die Abma-
chungen mit Arbeitern) nicht ganz ausgeschlossen, aber wahrscheinlich ist 
daraus ein allgemeiner strafrechtlicher Schutz nicht abzuleiten, da es sich bei 
Rev. L. 47 um die Sicherung von Staatsarbeiten handelt. Vgl. R. T a u b e n s c h l a g , 
Das Strafrecht im Rechte der Papyri, S. 47. 

49 Vgl. P. Oxy. II 275, 25 ff... . . όσας S' εάν έν τούτω άτακτήσ-г, ήμέρας έπί τάς 
ϊσας αύτύν παρέξεται μετά τον χρόνον ή άποτεσιάτω έκαστης ήμέρας αργυρίου δραχμήν 
μίαν, ... 

50 Vgl. P. Oxy. II 275; IV 725; St. Pal. X X I I 40. 
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gleicher Weise unter Strafgedingen stehen, weisen andere Verträge 
nur einseitig belastende Strafabreden auf. So enthält P. Fouad I 37 
eine Vertragsstrafe lediglich zu Lasten des Meisters, BGU IV 1125 
eine solche nur zu Lasten des Gewalthabers51. Die Verpflichtung 
zur Zahlung von Konventionalstrafen knüpft nur ausnahmsweise 
an die Verletzung jedweder Vertragsbestimmung an (allgemeines 
Strafgedinge), in der Regel haben die Strafklauseln eine Zuwider-
handlung gegen eine besondere Vertragsbestimmung zur Voraus-
setzung (spezielles Strafgedinge). Besondere Strafabreden kom-
men z.B. vor für die Fälle der Verletzung der Ausbildungspflicht52 

und des vertragswidrigen Fernhaltens des Lehrlings vom Lehr-
platz durch den Gewalthaber53. Die vereinbarten Strafen umfassen 
gewöhnlich eine Leistung an den Vertragsgegner (έπίτιμον) und 
eine solche in gleicher Höhe an den Staat (εις το δημόσιον τάς ϊσας). 

Unter den Vereinbarungen übrr die Zahlung von Schadenser-
satz bringt P. Mich. V 346 a eine eigenartige Abrede (Z. 9 ff.): έάν 
δε μή διδάξω, εδάξας ( = ή διδάξας?) κρίνηται μή είδυεΐαι, έπάναγκον 
αύτήν έκδιδάξις τοις είδίοις μου άνηλώμασιν.... Der Gewalthaber soll 
also dann, wenn der Meister seiner Ausbildungspflicht nicht nach-
kommt, berechtigt sein, die Ausbildung des Lehrlings ersatzweise 
durch einen anderen Meister vornehmen zu lassen. — Eine weitere 
bemerkenswerte Besonderheit in den Schadensersatzregelungen der 
διδασκαλικαί stellt die Vereinbarung dar, dass der Gewalthaber den 
Lehrling so viele Tage über die vertragliche Lehrzeit hinaus beim 
Meister belassen muss, als er durch Krankheit, Müssiggang oder 
Flucht verloren hat, vgl. ζ. B. St. Pal. X X I I 40, 19 f.: έάν άργήστ] 
και... ή άσθενήσϊ) ή άποδράσ^, έπί ημέρας τάς 'ίσας μετά τον χρόνον άντι-
παραμένειν...54. Während die Verpflichtung zur Zahlung der Ver-
tragsstrafe offenbar vorsätzliches Handeln des Gewalthabers vor-
aussetzt55, knüpft die hier in Rede stehende Nachdieneklausel in 

51 Die Tatsache, dass einmal der Meister, ein andermal der Gewalthaber und 
schliesslich mehrfach beide Parteien Vertragsstrafen ausgesetzt sind, lässt er-
kennen, dass keineswegs immer der Meister die wirtschaftlich stärkere Partei war. 

62 Vgl. P. Oxy. II 275,30; St. Pal. X X I I 40,25. 
53 Vgl. P. Grenf. II 59,18; P. Oxy. II 275,29. 
54 Eine ähnliche Klausel kennen BGU IV 1125,8; P. Fouad I 37,6; P. Oxy. II 

275,26 ff.; P. Tebt. II 385,25; P. Oxy. IV 724,15: P. Oxy. IV 725,40 ff.; P. Oxy. 
X I V 1647, 40 ff. 

55 Vgl. Berger , Strafklauseln, S. 75: „Der Verfall der Strafe wird rein kondi-
tioneil behandelt Allerdings ist nicht zu verkennen, dass in einer Reihe von 
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der Regel an die blosse Ta tsache des Nichtarbe i tens des Lehrlings 
an . P . Oxy. I V 724, 12 b r ing t mi t der Formel : ουκ έξόντος μοι.... τον 
παΐδα άποσπάν, παραμενεΐ δέ σοι μετά τόν χρόνον δσας έάν άργήστ) 
ημέρας ή μήνας nu r scheinbar eine Ausnahme, indem hier auf den 
E n t z u g des Lehrl ings durch den Gewal thaber abgestel l t wird. En t -
scheidend ist aber auch in diesem. Fall die Ta tsache , dass dem Mei-
ster die Arbe i t sk ra f t des Lehrl ings n icht zur Ver fügung s tand. 

Läss t der Gewal thaber aber den Lehrl ing n ich t nachdienen, so 
h a t er — P. Oxy. I I 225,25 ff . u n d P . Teb t . I I 385,26 belegen dies — 
dem Meister f ü r jeden dadurch verlorenen Arbei ts tag 1 Drachme zu 
zahlen56. Dieser Zahlungsverpf l ichtung h a f t e t im Gegensatz zur 
Leis tung von Ver t ragss t rafe und Fiskalmul t kein S t ra fcharak te r 
an , sondern sie stellt wirklichen Schadensersatz dar . Der Gewalt-
haber h a t prakt i sch die Wahl , ob er den Schaden, der dem Meister 
durch das Fernble iben des Lehrl ings von der Arbei t en t s t anden ist, 
durch Natura l res t i tu t ion (Nachdienen der verlorenen Arbeitstage) · 
oder Ersa tz in Geld (Zahlung von 1 Drachme je verlorenen Arbeits-
tag) wieder gu tmachen will. 

I I . Der Lehrl ing t r i t t in den bisher b e k a n n t gewordenen Ver-
t rägen niemals selbst als Ver t ragspar te i auf. Meister u n d Gewalt-
haber bes t immen vielmehr als Kon t rahen ten , was der Lehrling zu 
t u n u n d zu lassen ha t . Die dem Lehrl ing auf solchem Weg auferleg-
ten Pf l ich ten lassen sich folgendermassen zusammenfassen: 

Der Lehrling muss allen Weisungen des Meisters, die das Ausbil-
dungsfach bet ref fen , Gehorsam leisten57; er h a t alles zu t u n , was 
ihm aufgetragen wird58. — Es mach t u .E . ke inen grossen Unte r -
schied aus, dass der Lehrl ing nach BGU I V 1125,9 u n d P . Fouad I 
37 alle Auf t räge , die sich auf das Handwerk beziehen, aus führen 
muss, während er anderen Urkunden zufolge schlechthin alle Anord-
nungen zu befolgen ha t ; denn beide Fäl le d ü r f t e n in der Praxis weit-
gehend gleich ver laufen sein. Es ist se lbstvers tändl ich, dass der 
Lehrling auch dann , wenn die Vert ragsformeln die Gehorsams-
pf l ich t auf die Ausbi ldungsarbei t beschränk ten , bes t immte kleinere 
Dienste im Hause des Meisters mi tzuübernehmen ha t t e , die zwar 

Urkunden an eine schuldlose Vertragsverletzung seitens des Schuldners kaum 
gedacht werden kann, so z.B. in einigen Lehr- und Dienstverträgen". 

58 P. Oxy. II 275,25 ff. vgr. Note 49. 
67 z.B. P. Fouad I 37,5: ύπήκοον οντά έν τοις κατά τέχνη ν; vgl. auch P. Oxy. 

XIV 1647,23. 
58 Vgl. P. Oslo III 141,10: καϊ έπιτελώντα π[άντα τα έπιταχθησόμενα. 
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nicht die handwerkl iche Berufsausbi ldung fö rder ten , die aber nun 
einmal in jedes Lehrverhäl tn is mithinein gehören. Andererseits hal-
t en wir es fü r unmöglich, dass der Lehrl ing d a n n , wenn der Vertrag 
eine Gehorsamspfl icht schlechthin festlegte, fo r twährend mi t be-
rufs f remden Arbei ten beschäf t ig t werden dur f t e . Eine solche Be-
schäf t igung des Lehrl ings wäre dem Vertragszweck zuwidergelau-
fen und der Meister h ä t t e wegen Verletzung seiner Ausbildungs-
pf l i ch t in Anspruch genommen werden können 6 9 . 

I n engs tem Zusammenhang mi t der Gehorsamspfl icht s teht die 
Arbei tspf l icht . Der Meister h a t ein Interesse da ran , die Arbe i t skraf t 
des Lehrlings f ü r sich zu nu tzen als Ausgleich f ü r die von ihm übe ·· 
nommene Ausbi ldung und die Zahlung einer Vergütung. Die Urkun • 
den br ingen die Verpf l ich tung des Lehrl ings zur Arbeit m i t den 
Wendungen διακονεΐν και ποιεΐν πάντα τά έπιτασσόμενα έργάζεσθαι 
o.ä. zum Ausdruck . Deswegen h a t der Lehrl ing auch während der 
ganzen Lehrzei t be im Meister zu bleiben6 0 , er h a t dem Meister 
nachzufolgen, wenn dieser sein Handwerk auswär ts ausübt· oder 
seinen Handwerksbe t r ieb verlegt61. Die durch Krankhe i t , Müssig-
gang oder F lucht verlorene Zeit muss der Lehrl ing nachdienen6 2 . 

Die Bechtsfolgen fü r den Fall , dass der Lehrl ing diesen seinen 
Aufgaben n ich t n a c h k o m m t , t re f fen unmi t t e lba r n ich t ihn, sondern 
seinen Gewalthaber . Dieser h a t nun vertragsgemäss Schadensersatz 
und bzw. oder Ver t ragss t rafe zu zahlen. E s zeigt sich somit , dass 
der Lehrling Objek t des Vertrages ist . Seine Pf l i ch ten sind daher 
keine ausgesprochenen Rechtspf l ich ten , wohl aber ist der Gewalt-
haber rechtl ich verpf l ich te t , vermöge seiner potes tas darauf hin-
zuwirken, dass der i hm als Unmündige r oder Sklave un te rwor fene 
Lehrl ing die vorgenannten Aufgaben er fü l l t . Umgekehr t is t der 
Gewal thaber auch der Alleinberechtigte; so ist er es z.B., der den 
vere inbar ten Lohn (μισθός) empfäng t . Die Charakter is ierung des 
Lehrlings als Objek t darf j edoch n ich t dah in vers tanden werden, 
dass er gleich einer Sache behande l t worden wäre; dies gilt sowohl 
f ü r den Freien wie f ü r den Sklavenlehrl ing. Es sind genügend An-
ha l t spunk te d a f ü r vorhanden , dass in Ägyp ten Sklaven u n d H a n d -

59 Vgl. P. Oxy. II 275,31 f.: έάν δέ και αυτός ό Πτολεμαίος μή έγδιδάξη τον 
παϊδα, ένοχος εστω τοις ϊσοις έπιτείμοις. 

60 Besonders aufgeführt in P. Fouad I 37,4 ... και παράξημι παραμένοντα πρί>ς 
τί) μαθήσει; P. Oxy. IV 725,10: καί παρέξει αύτέν προσεδρεύοντα τω διδασκάλ<ρ. 

61 Ρ. Oslo. III 141,9: συνακολουθοϋντα αύτω κατά τόν νόμον. 
62 Vgl. oben Note 54. 
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arbeiter allgemein, und somit auch Lehrlinge, ungeachtet der gros-
sen Arbeitsanforderungen, die an sie gestellt worden sein mögen, 
immerhin besser behandelt wurden als in Rom"3. 

B. Nachdem wir den Inhalt der Lehrverträge durch Betrach-
tung der Verpflichtungen der Vertragspartner und der Rechts-
stellung des Lehrlings dargelegt haben, ist die notwendige Voraus-
setzung für die Erörterung der Rechtsnatur der Lehrverträge ge-
geben. 

Zur Frage der Rechtsnatur der διδασκαλικαί liegen in der papy-
rologischen Literatur schon eine ganze Reihe von Äusserungen 
vor64. Wir beschränken uns darauf, die Meinungen von A. Berger, 
St. Cugia und P. Koschaker zu würdigen und unsere eigene Auf-
fassung darzulegen. 

A. Berger'5 sah das Wesen der διδασκαλί,καί darin, dass ein 
Meister, der ein Handwerk oder eine Kunstfertigkeit ausübt, einen 
Lehrling aufnimmt, damit dieser bei ihm die nötigen Fachkenntnis-
se erwerbe. Die Vertragsurkunden sind nach Bergers Ansicht in 
zwei Gruppen zu scheiden. Kennzeichnend für die erste Gruppe 
sei der Umstand, dass der Meister für seine Lehrtätigkeit keine 
Vergütung erhält, sondern im Gegenteil seinem Vertragspartner 
bestimmte Entgeltleistungen zu erbringen hat, weil die Kräfte des 
Lehrlings während der Dauer der Lehrzeit von ihm genutzt werden 
konnten. Die Verträge dieser Gruppe will Berger als „Lehrlings-
verträge" bezeichnen. Soweit es sich dabei um die Ausbildung un-
selbständiger Personen handle, sei der Gewalthaber des Lehrlings 
als locator einer locatio conductio rei zu betrachten66. Dagegen komme 
es bei der zweiten Gruppe entscheidend auf die Lehrtätigkeit des 
Meisters an, der dafür einen Lohn beanspruchen kann. Die Ver-
träge dieser Kategorie nennt Berger „Lehrverträge"; wenngleich 
man das Erlernen eines Handwerks als den Endzweck einer locatio 
conductio operis ansehen könnte, so seien diese „Lehrverträge" 

63 Vgl. A. Calderini , Liberi e schiavi nel mondo dei papiri, S. 18. 
61 W. L. W e s t e r m a n n , The Paramone as General Service Contract, S. 41, 

bezweifelt den Wert der Diskussion um die Rechtsnatur der διδασκαλικού. Der 
Lehrvertrag sei als das zu nehmen, was er in wirtschaftlicher Reziehung ist, näm-
lich ,, a labour agreement on the part of the representative of the apprentice and 
a teaching agreement on the side of the master craftsman". 

66 A. Rerger , Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden, S. 168 ff. 
66 So auch im Ergebnis W. Peremans und J. V e r g o t e , Papyrologisch 

Handboek, S. 176. 
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juristisch doch in erster Linie als locatio conductio operarum zu 
qualifizieren67. 

Gegen diese Auffassung wandte sich St. Cugia®8, der die διδασ-
καλικού insgesamt als locationes conductiones operis verstanden 
wissen wollte. Im übrigen unterschied er gleich Berger zwei Kate-
gorien von Lehrverträgen, die bei ihm die Bezeichnung rapporto 
di tirocinio („Lehrlingsverträge") und rapporto d'insegnamento 
(„Lehrverträge") führen. 

Die Trennung der διδασκαλικαί in zwei Gruppen ist sachlich 
voll gerechtfertigt; sie ist zudem wertvoll, weil dadurch auf eine 
tatsächlich gegebene Verschiedenheit aufmerksam gemacht wird. 
Die von Berger als „Lehrverträge" bezeichneten Verträge stellen 
sich nämlich als blosse Ausbildungsverträge, als Lehrverträge 
schlechthin, dar, weil sich der Vertragszweck in diesen Fällen in 
der Unterweisung eines Schülers (z.B. in der Kurzschrift oder im 
Flötenspiel) erschöpft; dagegen haben die sog. Lehrlingsverträge 
Elemente des Dienstvertrages in sich aufgenommen, da der Meister 
hier nicht nur Unterweisungen und Anleitungen zu geben hat, 
sondern im Rahmen des Ausbildungsganges auch die Arbeitskraft 
des Lehrlings für sich nutzen darf. Doch scheinen die Bezeichnun-
gen „Lehr"- und „Lehrlingsvertrag" wenig glücklich gewählt zu 
sein. Denn es ist sicher nicht einfach, aus den gegenübergestellten 
Begriffen den richtigen sachlichen Unterschied herauszulesen. Es 
dürfte sich daher empfehlen, die von M. San Nicolö6 9 eingeführ-
ten Termini „schlichte Lehrverträge" und „gemischte Lehrver-
träge" aufzunehmen, mit denen sich unschwer eine sachgemässe 
Vorstellung verbinden lässt. 

Dagegen erweckt der Versuch, die διδασκαλικαί anter Verwen-
dung der Kategorien der römischen locatio conductio rei, operis oder 
auch operarum zu erklären, verständlicherweise Bedenken70, da es 
heute mit Recht als unpassend angesehen wird, hellenistische 
Rechtsinstitute durch Heranziehung römischer Rechtsbildungen 
zu charakterisieren. 

67 Vgl. auch Ρ. M. Meyer , Juristische Papyri, S. 136 f. 
68 St. Cugia, Profili del tirocinio industriale, S. 22—28; vgl. das Referat 

hierüber von H. Sto l l in Sav. Zt. 47 (1927), S. 530 f. Der Auffassung Cugia s 
kommt A r a n g i o - R u i z (Lineamenti del sistema contrattuale, S. 54) sehr nahe. 

69 M. San N i c o l ö , Der neubabylonische Lehrvertrag in rechtsvergleichender 
Betrachtung, S. 18 Note 2 und S. 22 Note 3. 

70 So auch P. K o s c h a k e r , Einige Rechtsurkunden, S. 20 f. 
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Um die rechtliche Natur der διδασκαλικαί erfassen zu können, 
hat unsere Untersuchung zweckmässigerweise vom Vertragsfor-
mular auszugehen. Dieses bringt in jedem Fall zum Ausdruck, dass 
der Lehrling hingegeben worden sei, damit er innerhalb einer be-
stimmten Zeit ein Handwerk oder eine sonstige Fertigkeit erlerne71. 
Am Ende der Lehrzeit soll der Lehrling als έπιστάμενος εντελή72 

oder δεδιδαγμένος73 an den Gewalthaber zurückgestellt Verden. 
Die Ausbildung des Lehrlings ist somit Gegenstand des Vertrages; 
der Lehrling ist dem Meister anvertraut worden, damit er gleich-
sam aus einem ungelernten Jungen einen gelernten mache. Immer 
dann aber, wenn eine Sache auf Zeit hingegeben wird, damit mit 
ihr, an ihr oder aus ihr etwas gemacht werde, haben wir es im grie-
chischen Recht mit der μίσθωσις zu tun. Dies gilt auch dann, wenn 
unter den gleichen Voraussetzungen statt einer Sache eine gewalt-
unterworfene Person verstellt wird. Wenn nun auch μίσθωσις und 
locatio conductio eine weitgehende Übereinstimmung zeigen, so be-
stehen doch auch bedeutsame Verschiedenheiten in den beiden 
Rechtsinstituten. So lässt z.B. die μίσθωσις dank ihrer grösseren 
Beweglichkeit Rechtsfiguren zu74, die von dem Begriff der locatio 
conductio nicht mitumfasst werden, und ausserdem wird man die 
μίσθωσις im Gegensatz zur locatio conductio nicht als Konsensual-
vertrag ansprechen dürfen. Da wir es somit als notwendig erach-
ten, die Rechtsnatur der Lehrverträge nicht aus den Abarten der 
locatio conductio, sondern von der μίσθωσις her zu deuten, haben 
wir uns jetzt zu fragen, welche Form dieses Vertragstyps uns in 
der διδασκαλική entgegentritt. 

Die Ausbildung des Lehrlings ist es, die — wie wir aus dem 
Vertragsformular entnehmen konnten — den Hauptzweck der 
διδασκαλικαί bildet. Dies gilt sowohl für die schlichten wie auch 
für die gemischten Lehrverträge. Dass bei den schlichten Lehr-
verträgen die Ausbildung des Lehrlings den Gegenstand der vertrag-
lichen Abreden ausmacht, ist offensichtlich. Die Tätigkeit des Lehr-

71 г. В. PSI Χ 1132,9: έξέδοντο ώστε μαθεϊν αύτί.ν. Ρ. Oslo. III 141,3 f.: έξέδοτο 
ώστε διδαχθηναι τήν γερδιακήν τέχνην πάσαν έντός τοϋ προκιμένου χρόνου. Ρ. üxy. 
X I V 1647,9 ff.: έκδεδόσθαι πρός μά·&ησιν της γερδιακής τέχνης έπι χρόνον ε'. 

72 Vgl. Ρ. Tebt. II 385,23: και μετά τον χρόνον παρέξεται ό "Ηρών τον παΤδα 
έττιδτάμενου έντελή. 

78 St. Pal. X X I I 40,21 f.: παραστησάτω τήν παιδίσκην δεδιδαγμένην. 
74 W. H e l l e b r a n d in Gnomon 17 (1941), S. 521; S. v. Bo l la , Untersuchun-

gen zur Tiermiete und Viehpacht im Altertum, S. 113. 
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lings ist hier für den Meister ohne wirtschaftlichen Wert. Denn bei 
der Unterweisung eines Jungen im Flötenspiel oder in der Kurz-
schrift bringt die Übungsarbeit des Lehrlings als solche dem Mei-
ster keinen Nutzen. Dagegen könnte wohl der Hauptzweck der 
gemischten Lehrverträge auf den ersten Blick weniger in der Durch-
führung der Ausbildung seitens des Lehrherrn als in der Leistung 
von Diensten seitens des Lehrlings gesehen werden. Für eine solche 
Auffassung würden vor allem jene Verträge sprechen, in denen der 
Meister für seine Ausbildung keine Vergütung erhält, sondern im 
Gegenteil an den Gewalthaber des Lehrlings für dessen Arbeits-
leistung ein Entgelt entrichtet. Doch wird man auch bei diesen ge-
mischten Verträgen nicht übersehen dürfen, dass letztlich das Lehr-
verhältnis zum Zweck der Ausbildung des Lehrlings eingegangen 
wurde. Sicherlich brachte die Arbeit des Lehrlings dem Meister 
wirtschaftliche Vorteile, aber in erster Linie diente die Beschäfti-
gung des Jungen der Erlernung eines Handwerks. Die Bedeutung 
der Ausbildung als Charakteristikum für die beiden Gruppen von 
Lehrverträgen findet beredten Ausdruck in der Aufnahme der Nach-
dieneklausel sowohl in die schlichten wie auch in die gemischten 
Lehrverträge. Denn die Vertragsbestimmung, dass der Lehrling 
die während der Dauer der Lehrzeit versäumten Tage nachzuholen 
habe, sollte offenbar dem Meister die Garantie geben, den Lehrling 
für die gesamte vereinbarte Vertragszeit zur Durchführung einer 
geordneten Ausbildung zur Verfügung zu haben. Für das Vorhan-
densein dieser Vertragsabreden in den schlichten Lehrverträgen 
gäbe es jedoch keine begründete Erklärung, wenn man den Mei-
ster — wie A. Berger meint — als Dienstnehmer ansehen wollte. 
Wäre es für den schlichten Lehrvertrag kennzeichnend, dass der 
Meister operas zu leisten hatte, so dürfte ihm das zeitweise Aus-
bleiben des Lehrlings wohl ziemlich gleichgültig gewesen sein, da 
über Höhe und Fälligkeit des Entgelts für den Meister vertragliche 
Abreden bestanden. Gegen eine Verkürzung des Entgelts hätte 
sich der Meister überdies durch Strafgedinge schützen können. 
Bei den gemischten Lehrverträgen verfolgte die Nachdieneklausel 
freilich den weiteren Zweck, dem Meister die Arbeitskraft des Lehr-
lings für die ganze Dauer der Lehrzeit nutzbar zu erhalten. Aber 
dieses wirtschaftliche Interesse des Meisters bildete nicht den alleini-
gen Zweck der Nachdieneklausel und des Vertrages überhaupt, es 
trat vielmehr nur zum primären Ausbildungszweck hinzu. Da sich 
somit die Lehrverträge als μίσθωσις-Verträge zu erkennen ge-
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ben, denen die Verfolgung eines Ausbildungszweckes eigentümlich 
ist, so wird man sie ihrer Rechtsnatur nach als μίσθωσις-Verträge 
eigener Art qualifizieren können. 

Demgegenüber vertritt P. K o s c h a k e r die Auffassung, dass 
man den Lehrlingsverträgen selbst mit der griechischen μίσθωσες 
nicht gerecht werde. Jene begründeten nämlich nicht bloss eine 
reine Obligation, sondern bis zu einem gewissen Grade auch ein 
Gewaltverhältnis zwischen Lehrherrn und Lehrling. Dies zeige 
schon das Formular. „Der Gewalthaber 'übergibt' (έγδίδοσθαι) das 
Kind (Sklaven) dem Lehrherrn zur Lehre (προς μάθησιν), der Lehr-
herr übernimmt (παραλαμβάνει) es. Wenngleich έκδιδόναι auch 
„verdingen, verpachten" bedeuten kann, so hat es hier — wie das 
entsprechende παραλαμβάνειν zeigt — seine ursprüngliche Bedeu-
tung: „in den Besitz und damit in die Gewalt eines anderen über-
geben" bewahrt, genauso wie in den Eheurkunden, wo es für „ver-
heiraten" vom Gewalthaber der Frau gebraucht wird". 

Dieser Meinung Koschakers vermögen wir uns nicht voll anzu-
schliessen. Unsere Bedenken gründen sich auf folgende Überlegun-
gen: Das Wort έγδίδοσθαι heisst in seiner ursprünglichen Bedeu-
tung soviel wie „herausgeben" und „hergeben". Durch Verbin-
dung mit bestimmten anderen Wörtern erlangt dieses Verbum je-
doch jeweils eine ganz besondere Bedeutung, es tritt eine Bedeu-
tungswandlung ein oder es entsteht ein ganz neuer Begriff. In den 
juristischen Papyri finden wir das Wort έγδίδοσθαι75 in etwa 12 
verschiedenen Verbindungen, die jeweils ganz bestimmte Rechts-
handlungen bezeichnen. Um nun Wesen und Wirkung dieser 
Rechtshandlungen erfassen zu können, genügt es nicht, auf das 
Wort έγδίδοσθαι allein abzustellen; man muss vielmehr jede Handlung 
in ihrer Ganzheit betrachten und den Zweck der Handlung dabei 
mit zugrunde legen. 

Da die Wendung έγδίδοσθαι προς μάθησιν, die für die διδασκαλικαί 
typisch ist, einen Menschen als Objekt der Herausgabe verlangt, 
so liegt es nahe vergleichsweise diejenigen Fälle der Verwendung 
des Wortes έγδίδοσθαι heranzuziehen, in denen sich dieses eben-
falls auf die Übergabe von Menschen bezieht. Diese Fälle sind: 

έγδίδοσθαι την θυγατέρα (z.B. BGU 1100,7) = 
die Tochter verheiraten; 

75 Preisigke, Wörterbuch I, S. 441. 
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έκδιδόναι τον υ lov εις υίοθεσίαν (z.B. P. Oxy. 1206,6) = 
ein Kind zur Adoption geben; 
έγδίδοσθοα π αιδίον ύποτίτθιον (z.B. BGU 1107,8)7β = 
ein Kind der Amme geben. 

Wenn auch durch die Verheiratung der Tochter und die Über-
lassung eines Kindes zur Adoption neue Gewaltverhältnisse begrün-
det werden, so wird man doch nicht annehmen dürfen, dass durch 
die Übergabe des Säuglings an die Amme letztere die rechtliche 
Gewalt über das Kind erhält. Wie hätte denn auch eine Amme als 
Frau Gewalt, d.i. die rechtliche Macht, über einen fremden Säug-
ling haben können, wenn ihr nur in beschränktem Umfang Ge-
walt über ihre eigenen Kinder zustand77. 

Indem Koschaker nur die Eheurkunden vergleichsweise he-
ranzieht, die Yergleichsmöglichkeiten also nicht erschöpft, begegnet 
ihm bei der Annahme eines Gewaltverhältnisses kein Hindernis. 
Dagegen führt die vollständige Prüfung aller Urkunden, in denen 
das έγδίδοσθαι in Beziehung zu einem Menschen gesetzt ist, zum 
Ergebnis, dass das Wort έγδίδοσθαι keinesfalls notwendig mit einem 
Gewaltverhältnis in Zusammenhang zu bringen ist. Für eine solche 
Charakterisierung des Lehrvertrags bleibt daher nur die Möglich-
keit offen, aus den Vertragsbestimmungen und dem Vertragszweck 
Gesichtspunkte zu gewinnen. 

Der Vertragszweck erfordert jedenfalls nicht, dem Meister die 
Gewalt zu übertragen. Was die Vertragsbedingungen betrifft, so 
könnte aus dem Wort παραμένειν, das sich in mehreren διδασκαλι-
κκΙ-Urkunden findet78, geschlossen werden, dass für den Lehr-
vertrag ein der Paramone entsprechendes oder wenigstens ähnli-
ches Gewaltverhältnis anzunehmen ist. Dem steht aber die Tat-
sache entgegen, dass das Verbum παραμένειν keineswegs immer 
nur im technischen Sinn des Dienens als Paramonar gebraucht 
wird, sondern auch mehrfach in der allgemeinen Bedeutung des 
Dienens schlechthin begegnet79. 

Für das Bestehen eines Gewaltverhältnisses gibt auch der Ge-

76 ύποτίτθιος = ύποτίθιος = Säugling, vgl. M a y s e r , 2. Aufl . I, III Tl. , S. 101 
" Vgl. R . T a u b e n s c h l a g , Die materna polestas im gräko-ägyptischen Recht> 

in Sav. Z. 49 (1929), S. 115 ff . 
'» P. Oxy. I V 724,13; I V 725,44; X I V 1647,39; St. Pal. X X I I 40,19. 
' · ζ. B. P. Grenf. II 87 und SB 4490; P. Strassb. I 40. 
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brauch der Formel ποιεΐν τά έπιτασσόμενα keinen überzeugenden 
Beweis. Denn diese findet sich ausser in παραμονή- Urkunden 
auch in gewöhnlichen Dienstverträgen80 und bringt nur die jedem 
Arbeitsverhältnis innewohnende Gehorsamspflicht zum Ausdruck. 
Im übrigen weisen die Fälle der παραμονή keine einheitliche oder 
gleichmässige Bindung des Paramonars an den Berechtigten auf; 
die Stärke des Gewaltverhältnisses bei der Freilassungsparamone 
und bei der Schuldparamone ist verschieden. Auch innerhalb der 
Paramoneurkunden für Schuld ist die Lage des Paramonars nicht 
gleichbleibend drückend. Kein Gewaltverhältnis begründete die 
έγγύη παραμονής. 

Endlich könnte ein möglicherweise vom Meister ausgeübtes 
Züchtigungsrecht auf das Bestehen eines Gewaltverhältnisses hin-
weisen. Koschaker 8 1 sagt dazu: „Auch ein Züchtigungsrecht des 
Lehrherrn ist sehr wahrscheinlich. Ein Lehrling, dem sein Meister 
keine Maulschelle geben darf, ist selbst bis auf unsere soziale Ge-
genwart herauf noch niemals ein richtiger Lehrling gewesen". Mir 
scheint die Befugnis des Meisters, seinen Anordnungen durch An-
wendung von Zuchtmitteln Nachdruck zu verleihen, nicht so sehr 
zum Beweis der Existenz eines Gewaltverhältnisses geeignet zu 
sein als ein bedeutsames Symptom für die Auffassung darzustellen, 
dass bei den διδοίσκαλικαί die Charakteristika von Ausbildungs-
und nicht von Arbeitsverträgen dominieren; denn Züchtigungs-
recht und Zuchtmittel sind doch nur in ihrer Zuordnung zum Aus-
bildungszweck verständlich. 

Zudem ist es sehr zweifelhaft, ob diese Befugnis des Meisters 
sich auch auf volljährige Lehrlinge erstreckt haben konnte (Ver-
träge über oder mit volljährigen Lehrlingen sind jedoch bei Freien 
bis jetzt nicht einwandfrei nachweisbar). Wenn dem Meister gegen-
über den volljährigen Lehrlingen ein Züchtigungsrecht — wie man 
wird annehmen dürfen — nicht zugestanden hat, so kann daraus 
geschlossen werden, dass das Züchtigungsrecht für das Lehrver-
hältnis nicht wesentlich war, und somit ist auch von dieser Seite 
her der Annahme eines Gewaltverhältnisses der Boden entzogen. 
Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass im Einzelfalle der 
gemischte Lehrvertrag auch ein Gewaltverhältnis begründen konnte. 
Es soll lediglich dargetan werden, dass ein paramoneähnliches Ver-

80 ζ. B. PSI VIII 902,3 (1. Jahrh. n. Chr.). 
81 K o s c h a k e r a.a.O., S. 21. 
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bältnis den διδασκαλικαί weder notwendig anhaften muss noch da-
für typisch ist. 

Wir fassen deshalb unsere Erörterung folgendermassen zusam-
men: Die διδασκαλικού sind μίσθωσις- Verträge eigener Art, die 
durch den Ausbildungszweck gekennzeichnet sind82. Für die An-
nahme, dass darüber hinaus mit dem Abschluss des Lehrvertrages 
ein Gewaltverhältnis zwischen Lehrherrn und Lehrling begründet 
wurde, ist kein zwingender Grund ersichtlich. 

[Innsbruck] Johannes Herrmann 

82 Weitgehend übereinstimmend M. San Nicolö, a.a.O., S. 20 ff. , beson-
ders S. 22 Note 2. 


